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7ur NiederLegung im VerwaLtungsgebäude in Pfaffenberg !
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Der Markt Mallersdorf-Pfaffenberg er1äßt aufgrund des Art. 23 Abs. 1 der
Bayerischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
1L.09.1-989 (GVBI S. 585, BayRS 2}Z0-l-l-l), zuletzt geändert am 07.08.]-992
(GVBL S. 306), Art. 52 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 05.10.198L (BayRS 9L-1-I), zuletzt geändert
am 16.07.1986 (GVBI S. 135) und S 126 Abs. 3 Baugesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 08.!2.1986 (BGBI I S. 2253), zuletzt geändert am
25.07.1988 (BGBI I S. 1093ltl37 ) folgende Satzung über die Straßenbezeich-
nungen und Hausnurnerierung in Markt Mallersdorf-Pfaffenberg.

sx
Jedes Gebäudegrundstück erhält in den Geneindeteilen Mallersdorf und Pfaf-
fenberg eine Straßenbezeichnung mit Hausnunmer und die ehernaligen Gemeinden
Ascholtshausen, Holztraubach, Niederlindhart, Oberellenbach, Oberhaselbach,
Oberlindhart und Upfkofen und alle in l'larktgebiet vorhandenen lleiler und
Einöden eine llausnrrrnmer. Mehrere Grundstüeke können eine gemeinsaane Haus-
nruilner erhalten, wenn die darauf befindlichen Gebäude eine wirtschaftliche
Einheit bilden. Von mehreren auf einem Grundstück errichteten Gebäuden kann
jedes Gebäude eine eigene Hausnumsler erhalten.

Der Markt teilt die Hausnusrmern zu. Er legt folgende Größe, Beschaffenheit,
Form und Farbe fest: viereckiges Schild, 200 rnn breit und l-65 mn hoch,
weiße Zahlen auf blauem Grund, nicht reflektierend, mit deur Zusatz des
Ortsnamens. Dem Eigenttimer des Gebäudes, an dem die Hausnunner angebracht
werden so11, wird dies schriftlich mitgeteilt.
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Die Hausntuilnern werden grundsätzLich von Markt auf Kosten des Hauseigentü-
mers beschafft. Der Eigenttimer des Gebäudes, für das der Markt eine Haus-
nunmer zugeteilt hat, ist verpflichtet, die Hausnununer innerhalb von 4 Wo-
chen nach Erhalt der Mitteilung gem. $ 3. Abs. 2 Satz 3 auf seine Kosten
anzubringen.
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Die Hausnu$mer ist in der Regel an der Straßenseite des Gebäudes an gut
siehtbarer Stel1e anzubringen. Befindet sich der Hauseingang an der Stra-
ßenseite, ist sie unmittelbar rechts neben der Eingangstüre in Höhe der
Oberkante der Haustüre anzubringen. Befindet sich die Hauseingangstüre nicht
an der Straßenseite, ist die Hausnummer straßenseitig an der der Eingangstüre
nächstl-iegenden Ecke des Gebäudes anzubringen. Würde die Einfriedung eine
gute Sicht von der Straße aus auf die am Gebäude angebrachte Hausnustmer ver-
hindern, ist sie unmittelbar rechts neben dem Haupteingang der Einfriedung
zur Straße hin anzubringen.

Der Markt kann eine andere Art der Anbringung zulassen oder anordnen, wenn
dies in besonderen Fä1Ien, insbesondere zur besseren Sichtbarkeit der Haus-
nunner, geboten ist.
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Bei itnderung der bisherigen Hausnumner finden die gg l- - 3 entsprechende An-
wendung.

Bei notwendiger Erneuerung der Hausnu$ner tritt an die Ste11e der Mitteilung
nach g L Abs. 2 SaLz 3 die Aufforderung des Marktes an den Eigentümer, die
Hausnumner zu erneuern. In übrigen finden die SS 1 - 3 entsprechende Anwen-
dung mit der l"laßgabe, daß von den Kosten auch die Aufwendungen erfaßt werden,
die in unmittelbarem Zusamnenhang nit der Erneuerung am Haus erforderlich
werden.
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Die dem Eigentämer nach dieser Satzung obliegenden Verpflichtungen treffen in
gleicher Weise den an dem Grundstück dinglich Berechtigten, insbesondere den
Erbbauberechtigten und den Nutznießer, sowie den Eigenbesitzer nach $ 872
BGB.
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Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig
treten die 0rtsvorschriften der ehemaligen I.1ärkte Mallersdorf vom 04.04.1950
und Pfaffenberg vom 01.08.1951 außer Kraft.
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